
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/11/12 8Ob315/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1962

Norm

ZPO §272 C

Rechtssatz

Eine im Gesetz aufgestellte Beweislastregel bedeutet nicht, daß es dem Gericht versagt ist, einen solchen Beweis als

erbracht anzusehen, wenn der Beweis nicht durch die vom Beweisp5ichtigen beigestellten Beweismittel, sondern auf

Grund der von seinem Gegner beantragten Beweise erbracht wurde.
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